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Betreuung am Wohnort 

Spätestens ab dem Schuljahr 2024/2025 bie-

tet die Schule Ihres Wohnortes die schuler-

gänzende Betreuung an. Bei der Organisa-

tion dafür sind wir allen Eltern behilflich. Wen-

den Sie sich bitte an die zuständige Schullei-

tung der jeweiligen Sprachheilschule. 

 

 

Angebot 

Falls die Schule Ihres Wohnortes die schuler-

gänzende Betreuung nicht übernehmen 

kann, bietet auch die Sprachheilschule ein 

schulergänzendes Betreuungsangebot für 

die Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse 

an, falls der Bedarf da ist. 

 

 

Transport 

Bei Nutzung des schulergänzenden Betreu-

ungsangebotes der Sprachheilschule ist der 

Transport hin zur Schule und der Heimweg Sa-

che der Eltern.  

 

 

Inhalte 

Die Kinder treffen nach dem Schulunterricht 

in der Gruppe der schulergänzenden Betreu-

ung ein. Gemeinsam wird ein Zvieri einge-

nommen und die Gestaltung des Nachmit-

tags besprochen. Die Kinder erledigen ihre 

Hausaufgaben oder gehen einer Freizeitbe-

schäftigung nach. Die Betreuungspersonen 

bieten dabei sowohl Anregung und inhaltli-

che Begleitung, wie auch Freiräume zur 

Selbstorganisation. Die Begleitung orientiert 

sich am Alter, der Selbständigkeit und dem 

Entwicklungsstand.  

Am Mittwoch beginnt die Betreuung nach 

Schulschluss um 12.00 Uhr mit dem gemeinsa-

men Mittagessen.  

Die Morgenbetreuung beginnt um 07.00 Uhr 

und endet bei Schulbeginn.  

S
c

h
u

le
rg

ä
n

ze
n

d
e

 B
e

tr
e

u
u

n
g

 

Zeiten 

Zur Auswahl stehen an der Sprachheilschule 

die folgenden Betreuungseinheiten: 

 Morgenbetreuung 07.00 - 08.20 Uhr 

 Nachschulische Betreuung: 15.10 

(bzw. Schulschluss) - 18.00 Uhr 

 Betreuung am Mittwoch von 12.00 - 

18.00 Uhr (inkl. Mittagessen) 

 

 

Kosten 

Dieses Zusatzangebot ist wie in der öffentli-

chen Schule kostenpflichtig. Die Elternbei-

träge werden den Eltern in Rechnung gestellt. 

Bei der individuellen Verbilligung der Kranken-

kasse (IPV) besteht ein Anspruch auf den re-

duzierten Tarif. 

 Kosten pro 

Tag  

(IPV 75%) 

Kosten ca. 

pro Jahr / 

1 Tag  

(75%) 

 

07.00 – 08.00 

Uhr 

 

Fr. 6.30 

(Fr. 4.75) 

Fr. 245.70 

(Fr. 184.30) 

15.10 – 18.00 

Uhr 

 

Fr. 9.60 

(Fr. 7.20) 

Fr. 374.40 

(Fr. 280.80) 

12.00-18.00 

Uhr (inkl. Mit-

tagessen) 

 

Fr. 31.40  

(Fr. 23.55) 

 

Fr. 1224.60 

(Fr. 918.45) 

 


